


Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 445 (2. Planfassung) 
- Allerheiligen, Schule und Begegnungsstätte - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 24.06.2009 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Im Gewerbegebiet sind von den allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen aller Art 
gemäß § 8 Abs. 2 und 3 BauNVO die Einzelhandelsbetriebe, die Tankstellen und die Vergnügungs-
stätten gemäß § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO, ausgeschlossen. 
Im Gewerbegebiet sind von den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 8 Absatz 3 Nr.1 
BauGB Wohnungen für Aufsichtspersonen und Betriebsinhaber nur zulässig, wenn diese in das 
Gewerbegebäude integriert sind. 
Gemäß § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs.6 BauNVO sind in allen Baugebieten 
Garagen, überdachte und offene Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren Flächen und innerhalb 
der dafür vorgesehen Flächen zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Gemäß § 16 Abs.3 BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen im Gewerbegebiet auf maximal 7 m 
Firsthöhe beschränkt, jeweils gemessen vom höchsten Punkt der zugehörigen Erschließungsanlage. 

3. Bodenbelastungen / Beseitigung des Niederschlagwassers 

Gemäß § 9 Abs.5 Nr.3 BauGB ist innerhalb der gekennzeichneten Fläche bei Realisierung der 
geplanten Baumaßnahmen folgendes zu beachten: 
Im gekennzeichneten Teilbereich III des Altstandortes Ne 157 befinden sich Bodenbelastungen bzw. 
schadstoffbelastete Auffüllungen. Diese sind im Zuge der Realisierung des Planes entweder auszu-
heben und fachgerecht zu entsorgen oder wie folgt durch eine Überdeckung zu sichern: Für die 
Erstellung der Parkplätze, Fahrbahn- und Gehwegsflächen sind über die ohnehin zu erstellenden 
Oberflächenbefestigungen hinaus keine weiteren Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Für die nord-
östliche Grünfläche ist eine Abdeckung mit mind. 10 cr sauberem Boden als Sicherung ausreichend. 
Zur Herrichtung der Bolzplatzfläche müssen in der Regel eine Tragschicht, eine dynamische Schicht 
und ein Tennenbelag aufgebracht werden. Dieser Aufbau reicht zur Sicherung der dort vorhandenen 
Bodenbelastungen aus. Die Grünflächen im direkten Umfeld des Bolzplatzes sollten vorsorglich mit 35 
cm sauberem Boden abgedeckt werden. Sämtliche Bodeneingriff im Bereich des Altstandortes Ne 157 
müssen durch einen Altlastenfachgutachter begleitet werden. Das Höhenniveau der Erschließungsan- 
lagen darf durch die Abdeckung nicht überschritten werden. 
Eine Versickerung der Dachflächenwässer ist in den gekennzeichneten Bereichen nicht zulässig. In 
den übrigen Bereichen ist das Niederschlagswasser der Dachflächen gemäß § 51 a Landeswasser-
gesetz NRW in Verbindung mit § 9 Abs.4 BauGB in den Boden zu leiten. Die Versickerung bedarf der 
wasserrechtlichen Erlaubnis. 

4. Ökologische Maßnahmen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB ist festgesetzt: 
Auf jedem Grundstück (Gewerbegebiet / Gemeinbedarfsfläche) ist mindestens ein heimischer Laub-
baum II. Ordnung (z.B. Hainbuche, Feldahorn, Obsthochstamm / Pflanzqualität min. 150-200 cm 
Höhe), anzupflanzen. 
Innerhalb der Pflanzgebotsflächen ist eine Laubhecke / Strauchpflanzung (z.B. Feldahorn, Hainbuche, 
Liguster, Weißdorn / 1 Gehölz je 2qm / Pflanzqualität min.100 cm Höhe) zu pflanzen. Innerhalb der 
Pflanzgebotsflächen sind Stellplätze, Lagerflächen, sonstige Nebenanlagen und Versickerungsein-
richtungen nicht zulässig. Am südlichen Grundstücksrand des Kindergartengeländes kann alternativ 
zur festgesetzten Pflanzgebotsfläche ein Rankgerüst mit Kletterpflanzen errichtet werden. 



Zur Beschattung der gewerblichen und gemeinbedarflichen Stellplätze ist für je 5 Stellplätze bzw. 100 
qm Stellplatzfläche ein standortgerechter bodenständiger Laubbaum I. Ordnung (Stammumfang min. 
18-20 cm als Hochstamm) zu pflanzen. 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer sind zu mindestens 50 % extensiv zu begrünen. 
Fassaden sind zu mindestens 20 % mit Kletterpflanzen zu begrünen. 
Der Bolzplatz ist von außen intensiv einzugrünen. 
Einfriedungen sind intensiv durch Kletter-, Schling- oder Strauchpflanzungen zu begrünen. 
Alle o.g. Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind zu ersetzen. 

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen und der Spielplatzflächen sind standortgerechte Laubbaum- 
und Strauchpflanzungen anzulegen. 

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind mind. 20 Laubbäume I. Ordnung (innerhalb einer min-
destens 6 qm großen unversiegelten Baumscheibe) zu pflanzen. 

5. Immissionsschutz 

Das Gewerbegebiet wird zur Einhaltung der Emissionswerte gemäß TA-Lärm / VDI 2058 PPP an der 
benachbarten (Wohn-) Bebauung gemäß §1 Absatz 4 BauNVO gegliedert: 
Nicht zulässig sind Betriebs- und Anlagearten der Nr. 1 bis Nr. 221 der Abstandsliste 2007 NRW 
(MUNLV NRW 2007) und Anlagen mit einem ähnlichen Störgrad. Ausnahmsweise können o.g. Anla-
gen zugelassen werden, wenn im Einzelfall die Einhaltung entsprechend niedriger Immissionswerte 
nachgewiesen wird oder wenn nach neuen Erkenntnissen der Störgrad eine Verringerung des Ab-
standes zulässt. Gemäß § 1 Abs.4 BauNVO in Verbindung mit der Technischen Anleitung Lärm (TA 
Lärm) und der DIN 45691 sind im Gewerbegebiet nur Vorhaben zulässig, die folgende Emissions-
kontingente nicht überschreiten: 66 dB(A)/qm (Tag) und 47 dB(A)/qm (Nacht). 

Gemäß § 1 Abs.4 BauNVO in Verbindung mit der 18. BimSchV und der Freizeitlärmrichtlinie ist die 
Nutzung des Bolzplatzes und der Skateranlage, 
- während der Unterrichtszeiten der Grundschule nur für eine schulische Nutzung zulässig. 
- außerhalb der Unterrichtszeiten der Grundschule nur tags außerhalb der Ruhezeiten, d.h. an 

Werktagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr für eine allgemeine Nutzung zulässig. 

6. Örtliche Bauvorschriften 

Gem. § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Abs.4 BauGB ist festgesetzt: 

An öffentlichen Verkehrsflächen ist als Einfriedung nur ein Rasenkantstein oder eine Hecke oder eine 
Hecke mit dahinterliegendem Zaun (1m zurückgesetzt, max. 1,60m hoch) zulässig. 
Abfallbehälter, die im Freien aufgestellt werden, sind mit Hecken, begrünten Palisaden oder begrün-
tem Mauerwerk einzufassen. Die Öffnung der Abfallstandplätze darf sich nicht in Richtung der öffent-
lichen Erschließungsfläche orientieren. 

7. Hinweise 

Baugrundrisiken (insbesondere durch Altlasten, Kampfmittel, Grundwasserstände, Erdbeben, Boden-
denkmäler, etc.) sind vom Bauherrn eigenverantwortlich zu prüfen. Die Versorgung der Gebäude mit 
Warmwasser und Heizung erfolgt über das Fernwärmenetz. 


